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Regeste

Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung

Erwägungen

E. 1
Gemäss § 47 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und
Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 ist zur Beschwerde befugt,
wer durch die angefochtene Verfügung oder den angefochtenen Entscheid berührt ist und
ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Der
Beschwerdeführer ist Adressat des angefochtenen Entscheids und hat ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen gemäss
den §§ 43 ff. VPO erfüllt sind, ist auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.

E. 2
Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO
Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des
Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt
werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen – abgesehen
von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen – verwehrt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e
contrario).

E. 3
Die Angelegenheit wird zur Neuverlegung der Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens an
den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft zurückgewiesen.

E. 4
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe
von Fr. 1'800.-- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.

E. 5
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat dem Beschwerdeführer eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'985.40 (inkl. Auslagen und 8% MWST) zu
bezahlen. Vizepräsident Gerichtsschreiberin
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